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An 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dr.Alfred MALETA, 

30. Juni 1969 

1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr.KRANZLMAYER,Dr.LEITNER, 

GABRIELE und Genossen haben am 7.Mai 1969 unter Nr.1234/J an 
die Bundesregierung eine Anfrage,betreffend die Empfehlung 548 
(1969) der Beratenden Versammlung des Europarates über das Ak­
tionsprogramm für Menschenrechte in Verfolg des internationa­
len Jahres für Menschenrechte 1968, gerichtet, welche folgenden 
Wortlaut hat: 

"Unter Bezugnahme auf die von der Beratenden Versammlung 
des Europarates angenommene Empfehlung 548 aus 1969, betreffend 
das Aktionsprogramm für Menschenrechte in Verfolg des internatio­
nalem Jahres für Menschenrechte 1968, richten die gefertigten 
Abgeordneten an die Bundesregierung die 

A n fra g e 

Welche Maßnahmen wird die Bundesregierung im Sinne desKa­
pitel 111 dieser Empfehlung auf nationaler Ebene setzen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage namens der Bundesregierung 
wie folgt zu beantworten: 

Das Kapitel 111 der von der Beratenden Versammlung des 
Europarates angenomr:ienen Empfehlung 548 ladet die Mi tglied­
staaten im wesentlichen dazu ein: 

1.) Die Möglichkeit der Errichtung von Institutionen in 
der Art des "Ombudsman", wie er in einzelnen Staaten 

besteht, zu prüfen und 
2.) den Unterricht an den Schulen über den Wert der Men­

schenrechte und die Notwendigkeit ihres Schutzes zu 

fördern. 
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Die Bundesregierung beehrt sich zu diesen beiden Emp­

fehlungen folgendes mitzuteilen: 

ad 1.) Die Frage der Einrichtung von Institutionen~ die 

dem "Ombudsman" vergleichbar sind~ wurde von den zus tändigen 

österreichischen Stellen bereits wiederholt und sehr eingehend 

geprüft. Dabei hat es sich ergeben .. daß die Schaffung einer der­
artigen Institution in Österreich für entbehrlich angesehen 

werden kann .. weil die österreichische Rechtsordnung gerade 

auch auf dem Gebiet der Menschenrechte ein sehr wirksames und 

sehr umfassendes Rechtsschutzsystem kennt, das zusätzliche 

Einrichtungen als überflüssig erscheinen läßt. Dieses 'Rechts­

schutzsystem soll durch einen Ausbau der Verfassungsgerichts­

barkeit eine noch bessere Ausgestaltung erfahren. 

Im übrigen darf in diesem Zusammenhang auf den Beri.cht 

der Bundesregierung vom 1.Oktober 1968, über die Erweiterung 

der Zuständigkeit des Verfas·sungsgerichtshofes und des Ver­

waltungsgerichtshofes sowie über die Probleme der divergie­

renden Judikatur der Höchstgerichte (111 162 der Beilagen zu 

den stenographischen Protokollen des Nationalrates) ven,ie­

sen werden, der sich unter anderem auch ausdrücklich mit der 

Frage der Einrichtung eines "Ombudsman" befaßt. 

ad 2.) Die Bund~sregierung hat in Beantwortung einer 

Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr.Kranzlmayer.. 

Dr"Leitner, Gabriele und Genossen am 15.Mai 1968 zur Ent­

schließung der Beratenden Versammlung des Europarates (67) 15, 

betreffend den Beitrag des Europarates zum internationalen Jahr 

der Menschenrechte .. sehr eingehend über alle Maßnahmen auf dem 

Unterrichtssektor berichtet, die von den verschip.denen Stellen 

im Zusammenhang mit der Begehung des internationalen. Jahres 

der Menschenrechte 68 getroffen worden sind. Diese ~~ßnahmen 

haben zu einem sehr ~eträchtlichen Teil noch ihre Bedeutung 

und sind heute noch voll wirksam. 

Dessen ungeachtet wird aber die Bundesregierung insbeson­

dere auch im Hinblick auf verschiedene einschlägige Resolutio­

nen der Generalversammlung der Vereinten Nationen weiterhin 

bemüht sein, darauf hinzu,·rirken, daß an allen Schulen dem Un­

terricht über den \I)'ert der Menschenrechte und die Notwend~_g­

keit ihres Schutzes besondere Aufmerksamkeit zugewendet wird. 

~ 

1245/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




